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An die Herren Bürgermeister zu

z»spach,Brombach, Cratzenbach, Eschbach,Haintchen,
- Mach, Hausen, Heinzenberg. Naunstadt, Nieder-

Reichenbach, Rod a. d. Weil, Schmitten,
Miheim, Wernborn, Winden und Wüstem«.
ä  Der Erledigung meiner Verfügung vom 16.
. Ml«, J .-Nc. 4912, Kreisblatt Nr. 48, betreffend
b,, Einhalten der Tauben während der Saatzeit,
U*  jch hinnen 3 Tagen bestimmt entgegen.

Ufingen, den 30. April 1915.
Der Königliche Landrat.

Bacmeister.

An die Herren Bürgermeister zu
Mach, Cratzenbach, Eschbach, Finsternthal,

!Milborn, Hausen. Heinzenberg, Hundstadt, Michel-
! Naunstadt, Oberreifenberg, Reichenbach,
sM-'a. d. Weil, Wernborn, Westerfeld und Winden.

Die Erledigung meiner Verfügung vom 20. d.
J .-Nr. 5089, Kreisblatt Nr. 49, betreffend

!die Versorgung der Bäcker und Händler des Kreise»
!mit Mehl, wird in Erinnerung gebracht und binnen
iz Tagen bestimmt erwartet.

Ufingen, den 30. April 1915.
Der Königliche Landrat.

Bacmeister.

Usingen, dtn 29. April 1915.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung

de«Herrn Reichskanzler« vom 22. d. Mt», über
steil(R. G. Bl. S . 237) veranlaffe ich die Herrn
Bürgermeister, alle Personen, die Vollrei», Bruchreis
oder Reismehl im Besitz haben, unter Hinweis
aus die nachstehende Strafbestimmung aufzufordern,
ihn Bestände nach Gewicht sofort Ihnen anzuzeigen,
sofern die Mengen2 Doppelzentner und mehr be¬
tragen.

Der8 9 der vorstehend erwähnten Bekannt¬
machung lautet:

Mit Gefängnis bi« zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mk. wird bestraft:

1. wer die im 8 1 vorgeschriebenen Anzeigen
nicht erstattet oder wer wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht.

2. wer unbefugt Mengen, die von einer Auf-
sorderung nach8 2 Abs. 1 betroffen sind, beiseite
schafft, beschädigt, zerstört oder verbraucht,

3. von einer Verpflichtung nach 8 2 Abs. 2
Satz3 zuwider handelt.

Der Königliche Landrat.
Nr. 5656. Bacmeister.

Usingen, den 29. April 1915.
Die Maul- und Klauenseuche ist im Kreise

smdberg erneut ausgebrochen in den Gemeinden
stieder-Rosbach, Staden und Bruchenbrücken.

Der Königliche Landrat.
Nr-5628. Bacmeister.

Ufingen, den 30. April 1915.
.. ~!.e Herren Bürgermeister werden hiermit an

>e pünktliche Einsendung der Liste über Hafer-
mrrite dir ,um 1. k. Mt», erinnert.

Zweck«Lieferung der von der Heeresverwaltung
angeforderten 15 000 Zentner Hafer sind die Säcke
bei dem Proviantamt Mannheim bestellt und werden
in den nächsten Tagen den einzelnen Gemeinden
zugesandt. Die Herrn Bürgermeister wollen für
die rechtzeitige Abholung von den Stationen Sorge
tragen.

Der Königliche Landrat.
Nr. 5252. Bacmeister.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Bekanntmachung.
Da» Stellvertretende Generalkommando de»

18. Armeekorps hat verfüg», daß den Kommunal¬
verbänden die Brot- und Mehlmengen, welche an
Beurlaubte verabreicht wurden, durch die Proviant¬
ämter zurückzuvergüten sind.

Jch ordne deshalb an, daß die Herren Bürger¬
meister mir am 1. eines jeden Monat» berichten,
wieviel Brot-Mehlkarten an Beurlaubte abgegeben
worden sind. Erstmalig ist dieser Bericht für die«
Zeit vom 15. März bi« 30. April mir bi« zum
5. Mai einzureichen.

Usingen, den 30. April 1915.
Der Königliche Landrat.

Nr. 4549. Bacmeister.
Usingen, den 29. April 1915.

Zufolge Verfügung des Herrn Regierungs-
Präsidenten vom 28. d. Mt», ist da« Zubacken
von Weizenmehl unter Einhaltung der in meiner
Bekanntmachung vom 6. d. Mt» , Kreisblatt Nr.
43, angegebenen Bedingungen weiter bi« zum 31.
Mai d. I ». gestattet.

Indem ich die» zur öffentlichen Kenntnis bringe,
ersuche ich die Herren Bürgermeister die Bäcker
darauf aufmerksam zu machen und sie zu veran¬
lassen, alsbald Anträge auf Ueberweisung von
Weizenmehl zu stellen.

Der Königliche Landrat.
Nr. 5672. Bacmeister.

Usingen, den 29. April 1915.
Die Herren Bürgermeister wollen darauf achten,

daß die polizeilichen Ausweise für die Sammler
von Gaben für die Kaiser Wilhelm- Spende
deutscher Frauen nur mit Gültigkeit bi» zum
8. Mai d. I ». einschließlich ausgestellt werden und
daß nach Ablauf dieser Frist ein Weitersammeln
von Gaben nicht stattfindet.

Der Königliche Landrat.
Nr. 5637. Bacmeister.
An die Herren Bürgermeister de« Kreise».

Bekanntmachung.
Die Königliche Staatrregierung hat die Her¬

stellung einer geologischen Karte vom Königreich
Preußen unternommen.

Mit der Ausführung der betreffenden Arbeiten
in dem hiesigen Kreise ist der Geologe Dr. Ahlburg
au» Berlin beauftragt worden.

Mit Rücksicht auf die Gemeinnützigkeit dieser
Arbeiten und ihre Wichtigkeit für die Interessen
der Land- und Forstwirtschaft und der Industrie
ist e» dringend erwünscht, daß die Ortsbehörden
und Kreiseingefeflenen dem Genannten bei seinen
Arbeiten unterstützen und ihn namentlich von etwa

gemachten geologischen Funden und Beobachtungen,
welche für die Kartenaufnahme von Interesse sein
können, in Kenntnis fetzen.

Von Seiten der Geologischen Landesanstalt
ist der genannte Beamte mit Legitimationskarte
versehen worden.

Usingen, den 28. April 1915.
Der Königliche Landrat.

Nr. 5511. Bacmeister.
Berlin, .den 20. April 1915.

Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, darauf
hinzuweisen, daß bei der Sammlung von Gold¬
münzen behuf« Abführung an die Reichsbank der
Charakter der freiwilligen Hergabe streng zu wahren
ist und daß behördliche Maßnahmen zu vermeiden
sind, die auch nur den Anschein erwecken könnten,
als ob die Auffüllung des Goldbestandes der Reichs¬
bank in der Hauptsache durch polizeiliche Zwangs¬
maßregeln erreicht werde.

Gegenüber einzelnen Anregungen wird noch be¬
merkt, daß die Abhaltung einer „allgemeinen Reichs-
goldwoche" nicht beabsichtig» ist, daß vielmehr an
der bisherigen und stetigen Sammlung von Gold-
münzen, in deren Dienst sich neuerding» auch die
StandeSorganifalionen der akademisch und semi-
naristisch gebildeten Lehrer und Lehrerinnen sowie
der Geistlichkeit gestellt haben, festgehalten werden
soll. Gegen örtlich begrenzte Veranstaltungen im
Interesse der Goldzufuhr an die Reichsbank ist
natürlich nicht» einzuwenden.

Der Minister des Innern.
von Loebell-

Usingen., den 26. April 1915.
Wird veröffentlicht. Weitere örtliche Gold¬

sammlungen zu veranstalten ist natürlich nach wie
vor wünschenswert.

Der Königliche Landrat.
Nr. 5556. Bacmeister.

Bekanntmachung
betr- Bestandsmeldung und Beschlagnahme da«

Metalle«.
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur all-

gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß jede Uebertretung(worunter auch verspätete
oder unvollständige Meldung fällt), sowie jede«
Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift,
soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, nach8 9 Ziffer,d'
de« Gesetze» über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 (oder Artikel 4 Ziffer 2 de»
Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom
5. November 1912, oder nach8 5 der Bekannt¬
machung über Vorratserhebungcn vom 2. Februar
1915) mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft wird,
und daß Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil
für dem Staat verfallen erklärt werden können.

8 1. Inkrafttreten der Verfügung.
a) Die Verfügung tritt am 1. Mai 1915,

mittag« 12 Uhr, in Kraft;  sie bildet eine teilweise
Aenderung und Ergänzung der Verfügung M.
1831./I . 15 K. B. A. vom 31. Januar 1915
und umfaßt auch diejenigen Personen, Gesell¬
schaften usw., deren Vorräte durch schriftlich«



Einzelverfügung der Unterzeichneten verfügenden
Behörde beschlagnahmtworden sind. Die Einzel¬
verfügungen und die Verfügung bl. 1831./I . 15
K. R. A. treten mit dem Inkrafttreten vor-
liegender Verfügung außer Kraft und werden durch
diese ersetzt.

Für die Meldepflicht und die Beschlagnahme
',st der am 1. Mai 1915 (Meldetag), mittag»
12 Uhr. bestehende tatsächliche Zustand maßgebend.

d) Für die in 8 3 Absatzä bezeichneten Gegen¬
stände treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst
mit dem Empfang oder der Einlagerung der
Waren in Kraft.

o) Beschlagnahmt und meldepflichtig sind auch
die nach dem 1. Mai 1915 etwa hinzukommenden
Vorräte; bei den durch§ 5 betroffenen Personen,
Gesellschaften usw. jedoch nur, wenn damit die
zulässigen Mindestmengen überschritten werden.
Ausgenommen bleiben ferner die durch eine Sonder-
verfügung de» Kriegrministerium» (Kriegsrohstoff-
ableilung) für FriedenSzwecke freigegebenen Mengen.

ä) Fall« die in § 5 aufgeführten Mindest¬
mengen am 1. Mai 1915 nicht erreicht sind,
treten Meldepflicht und Beschlagnahme für die
gesamten Bestände an dem Tage in Kraft, an
welchem diese Mindestvorräle überschritten werden.

e) Verringern sich die Bestände eines von der
Verfügung Betroffenen nachträglich unter die ange-
gebenen Mindestmengen, so behält die Verfügung
trotzdem für diesen ihre Gültigkeit.
8 2. Von der Verfügung betroffene Gegenstände.

a) Meldepflichtig und beschlagnahmt sind vom
festgesetzten Meldetag ab bi» auf Weitere« sämt¬
liche Vorräte der nachstehend aufgesührten Klaffen
in festem und flüssigem Zustand(einerlei ob Vor¬
räte einer, mehrerer oder sämtlicher Klaffen vor¬
handen sind), mit Ausnahme der Bestände, welche
von den durch§ 5 betroffenen Personen, Gesell¬
schaften usw. in Gewahrsam gehalten werden.

Klaffe1. Kupfer, unverarbeitet, raffinierte«
und unraffinierte« Rohkupfer jeder Art, auch
Elektiolytkupser.

Klaffe2. Kupfer vorgearbeitet.*) insbesondere
geschmievet, gewalzt, gezogen, gegossen, gepreßt, ge¬
stanzt, gespritzt, geschnmen, gebohrt, gedreht, ge-
hobelt, gefiäit, z. B. Diähie, Seile, Bleche.
Schienen, Siangen, Profile, Schalen, Keffel,
Röhren, Rieten, Schrauben, Muttern, unfertige
Armaturen, unfertige Gußstücke, Feuerbuchsen,
ferner Kupfer planiert und aufgezogen mit einem
Kupfergehalt von mindesten« 10 Puizent de« Ge¬
samtgewicht«, usw.

Ausgenommen sind Drähte mit einem Durch¬
messer von weniger al« 0,5 wm, Seile und Ge¬
webe, die au« solchen Drähten hergestellt sind,
Bleche und Folien in einer Stärke von weniger
als 0.2 mm. Schrauben und Muttern mit einem
Stückgewicht von weniger al« 5 Gramm.

Klaffe3. Kupfer, vorgearbeitet wie in Klaffe
2, verzinnt oder mit einem andern Ueberzug au«
Metall, Lack oder Farbe.

Klaffe4. Kupfer-Dlähte von mindesten« 0,5
wm Duichmeffer mit einer Umhüllung von Faser¬
stoff, insbesondere von Papier, Baumwolle, Jute
(ausgenommen sind seidenumhüllte oder mit Gummi
isolierte Drähte) ferner blanke Bleikabel für eine
Betriebsspannung bi« einschließlich 6600 Volt
mit einem Gesamtkupferquerschnitt von minde.
sten« 95 qmm.

Klaffe5. Kupfer, Altkupfer und Kupferab-
fälle jeder Art.

Klaffe6. Kupfer in Legierungen mit Zink,
unverarbeitet insbesondere Messing und Tomback
in Barren, Platten und ähnlichen Formen; auch
al» Altmaterial und Abfall jeder Art.

Klasse7. Kupfer in Legierungen mit Zink,
vorgearbeitet, insbesondere Messing und Tomback,
ensprechend dem Zustand der Klaffen2 und 3;
auch al« Altmaterial und Abfall jeder Art.

Klaffe8. Kupfer in Legierungen mit Zinn,
unverarbeitet insbesondere Bronze und Rotguß in
Barren, Platten und ähnlichen Formen; auch al«
Altmaterial und Abfall jeder Art.

Klaffe9. Kupfer in Legierungen mit Zinn,

*)  Unter den Begriff „vorgearbeitet" fallen auch
alle fertigen Einzelteile oder Zubehörteile, die noch nicht
u gebrauchsfertigen Apparaten und Gegenständen zu-
ammengesetzt sind.

Ausgenommen sind die Teile, die sich am Tage, an
dem die Beschlagnahmeverfügung in Kraft tritt, als
BerbrauchSersatzfür die Kundschaft fertig zum Verkauf
auf Lager befinden.

vorgearbeitet, insbesondere Bronze und Rotguß,
entsprechend dem Zustand der Klaffen2 und 3;
auch al« Altmaterial und Abfall jeder Art.

Klaffe9a. Kupfer in Legierungen mit Nickel,
unverarbeitet und vorgearbeitet mit einem Nickel-
gehalt von mindesten« 5 Prozent, insbesondere
Neusilber, Alpaka, Alfenid; auch al« Altmaterial
und Abfall jeder Art.

Klaffe 10. Kupfer in Legierungen mit anderen
Metallen, sofern sie nicht unter Klaffe 6—9a
fallen und sofern Kupfer den Hauptbestandteil
bildet, unverarbeitet und vorgearbeitet, entsprechend
dem Zustand der Klaffen2 und 3, auch als Alt-
material und Abfall jeder Art.

Klasse 11. Kupfer in Erzen, Neben- und
Zwischenprodukten der Hüttenindustrie mit einem
Kupfergehalt von mindesten» 10 Prozent.

Klaffe 11a. Kupfer, rein oder legiert, in
Modellen für Gießereien, in Mutierplatten, ferner
Galvano«, Tiesdruckwalzen- und -Platten, Aetz-
platten, Messinglinienu. dergl. für da« graphische
Gewerbe, Steindruckereien, Tapetendruckereien und
Zeugdruckereien, vorgearbeitet und in Fertigfabrikaten.

Klaffe 11d. Kupfer in Kupfervitriol.
Klaffe 12. Nickel, unverarbeitet und vorge-

arbeitet, mit einem Reingehalt von mindestens 80
Prozent, insbesondere in Würfeln, Blechen, Drähten
und Anoden, auch al« Altmaterial und Abfall
jeder Art.

Klaffe 13. Nickel in Fertigfabrikaten mit
einem Reingehalt von mindesten» 80 Prozent, aus¬
genommen sind Gebrauchsgegenstände, die für den
Haus- und den wirtschaftlichen Betrieb im Gebrauch
sind und keiner sichtbaren Abnutzung im Gebrauch
unterliegen, jedoch nicht ausgenommen solche Ge¬
brauchsgegenstände, welche zum Verkauf be-
stimmt sind.

Klaffe 14. Nickel in Erzen, Neben- und
Zwischenprodukten der Hüttenindustrie, Legierungen,
sofern sie nicht unter Klaffe 9a fallen, und plattiert,
unverarbeitet und vorgearbeitet, mit einem Nickel¬
gehalt von mindesten« ein Prozent de« Gesamt¬
gewichte«, insbesondere Nickelstahl, Nickelsalze,
Drähte, Bleche, auch als Altmaterial und Abfall
jeder Art.

Klaffe 15. Zinn, unverarbeitet und vorge¬
arbeitet, mit einem Reingehalt von mindestens
99,7 Prozent, insbesondere Barren; Folien, soweit
nicht mit Blattmetall belegt, bemustert, bedruckt
oder lackiert; unfertige Kapseln, Tuben und Ge¬
schirre, auch als Altmaterial und Abfall jeder Art.

Klaffe 16 Zinn, entsprechend dem Zustand
der Klaffe 15, jedoch mit einem Reingehalt von
mindesten» 90 Prozent und weniger als 99.7
Prozent.

Klaffe 17. Zinn in Erzen, Neben- und
Zwischenprodukten der Hüttenindustrie, Salzen und
Legierungen mit andern Metallen, sofern sie nicht
unter Klaffe8 und 9 fallen, unverarbeitet und
vorgearbeitet, mit einem Zinngehalt von mindesten«
10 Prozent des Gesamtgewichte«, inrbesonvere auch
Zinnchloride. Ausgenommen sind fertige* Misch-
unb Lötzinn mit einem Zinngehalt von weniger
als 50 Prozent.

Klaffe 18. Aluminium, unverarbeitet und vor«
gearbeitet mit einem Reingehalt von mindrsten« 80
Prozent in jeder Form, insbesondere Drähte,
Seile, Bleche, Profile, unfertige Hohlgefäße und
unfertige Hausgeräte, auch als Altmaterial und
Abfall jeder Art, ausschließlich Aluminium-Pulver
und Folien.

Klaffe 19. Aluminium in Legierungen, un¬
verarbeitet und vorgearbeitet, mit einem Aluminium¬
gehalt von mindestens 60 Prozent des Gesamt¬
gewichte», auch al» Altmaterial und Abfall
jeder Art.

Klaffe 20. Antimon, metallisch(Regulus)
mit einem Reingehalt von mindesten» 90 Prozent,
Schweselantimon(Lruäum), Antimonoxyd und
Antimonerze, sowohl als Handelsprodukt wie als
Hüttenzwischenprodukt, unverarbeitet und vorge-
arbeitet, auch al« Altmaterial und Abfall jeder
Art, ausgenommen Brechweinstein.

Klaffe 21. Hartblei, unverarbeitet, vorge-
arbeitet und fertige Druckmittel, mit einem Anti¬
mongehalt von2—6 Prozent, insbesondere Barren.
Platten, Röhren, Weiß- und Lagermetall, Schrifl-
metall, Schriften, Notenstichplatten, Stereotypplatten,
auch Altmaterial.

Klasse 22. Hartblei, unverarbeitet, vorgear¬
beitet und fertige Druckmittel, mit einem Antimon«

(t

gehalt von mehr al» 6 Prozent.
Barren, Platten, Röhren, Weiß, und sw
Schriftmetall. Schriften, Notenstichplattenl
platten, auch Altmaterial.

d) Bei zusammengesetzten Metallen
ungen). chemischen Verbindungen Zwischen,
und Erzen ist sowohl da« Gesamtgewicht
Gewichtsanteil de« Hauptmetalls der de,
Klaffe zu melden. Hauptmctalle sindL
1—11b : Kupfer; für Klaffe 12—u,
für Klaffe 15- 17: Zinn; für Klaffe lg
Aluminium; für Klaffe 20—22 : Antiv,^

o) ZusammengesetzteMetalle (Legs
chemische Verbindungen, Zwischenprodukte
sind nur einmal, und zwar nur in C'
ihre» Hauptmetalls zu melden. In Zwei
sind solche Bestände unter demjenigen Hz.
zu klassifizieren, welche» dem Gewicht
Zusammensetzung überwiegt.
8 3. Von der Verfügung betroffene

Gesellschaften usw.
Von dieser Verfügung betroffen werden
a) alle gewerblichen Unternehmer und«

in deren Betrieben die in 8 2 aufgeführten
stände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet
soweit die Vorräte sich in ihrem GewahrstM
oder bei ihnen uuter Zollaufsicht befinden;

b) alle Personen und Firmen, dj,
Gegenstände, au« Anlaß ihre» Handels^
oder sonst de» Erwerb« wegen oder für andn,
Gewahrsam haben, soweit die Vorräte ßj
ihrem Gewahrsam und/oder bei ihnen unterz
aufsicht befinden;

c) aller Kommunen, öffentlich-rechtliche
schäften und Verbände, in deren Betriebe»̂
Gegenstände erzeugt, gebraucht oder veraiih
werden, oder die solche Gegenstände in Genich
haben, soweit die Vorräte sich in ihrem Gemh,
und/oder bei ihnen unter Zollaufsicht befind!,

ä) alle Empfänger(in dem unter a bi««
zeichneten Umfang) solcher Gegenstände nach
pfang derselben, fall» die Gegenstände sich
Meldetage auf dem Versand befinden und
bei einem der unter a) bi« c) aufgesührten uj
nehmer, Personen usw. in Gewahrsam und/>
unter Zollaussicht gehalten werden.

Vorräte, die in fremden Speichern, Lq
räumen und anderen Aufbewahrungsräumen log
sind, falls der Verfügungsberechtigte seine äta
nicht unter eigenem Verschluß hält, voni
Inhabern der betreffenden Aufbewahrungich.
zu melden und gelten bei diesen al»beschlagne!»

Von der Verfügung betroffen sind hin,
insbesondere nachstehend aufgeführte Betried!
Personen:

gewerbliche Betriebe: Schloffereien, SW
Werkstätten aller Art, Fabriken aller Art, Zj,
reien, Walzwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Zlh
Bauunternehmer, graphische Betriebe, Gas-, B
und Elektriziläl« LieferungSgesellschafien komuni!
öffentlich-rechtlicher und privater Art, Privatmijl
Betriebe für Personen- und Güierbefördi
kommunaler, öffentlich-rechtlicher und privater
wie Eisenbahn-, Straßenbahn- und SchG
gesellschasten, Reedereien, Schiffer, und dergl.

Handelsbetriebe: Händler, Lagerhalter, Sri
teure, Agenten, Kommissionäreu. dergl., Pech«
welche zur Wiederveräußerungdurch sie oder aü
bestimmte Gegenstände der in § 3 ausgestzr
Art in Gewahrsam genommen haben, auch!
sie im übrigen kein Handelsgewerbe betreiben.

Sind in dem Bezirk der verfügenden Sei
Zweigstellen vorhanden- (Zweigfabriken, FÄ
Zweigbüro» und dergl.), so ist die Hauptstelle
Meldung und zur Durchführung der Beschlagne
bestimmungen auch für diese Zweigstellen veiD
Die außerhalb de» genannten Bezirk» (in «Ä
sich die Hauptstelle befindet) ansässigen Zweigs
werden einzeln betroffen.

8 4. Umfang der Meldung.
Die Meldepflicht umfaßt außer den Angel

über Vorratsmengen noch folgende Fragen:
a) wem die fremden Vorräte gehören, n>°

sich im Gewahrsam de» AurkunflSpflichtigen befM
b) ob, und gegebenenfalls durch welche§«

bereits von anderer Seite eine Beschlagnahme
Vorräte erfolgt ist.

8 5. Ausgenommen von der VerfligE
Ausgenommen von dieser VerfügungP f»

in 8 3 gekennzeichneten Personen, GeseM
usw., deren Vorräte (einschließlich derjeÄ'"
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aw-iastellen, die sich im Bezirk der ver-'Md. befinden) am1. Mai ISIS
T,St waren al« die folgenden Beträge:

5 “i 'LS ber Vorräte(Gesamtgewichte)!
@uon«‘ oel , uh . ink» s 1 NO ffrt.Klaffenl __ llb einschl. 150 Kg-, au»

m  de « ^ " Vẑ - 14 einschl . 20 Kg ., au » den
de» ÄlfliV - i7 einschl. 100 Kg., au» den Klaffen
-laßen ld j SO Kg., au» der Klaffe 20
18 und K, ^  Klaffen 21 u. 22 einschl.

:̂ och mit der Maßgabe, daß sie (außer
zgü%'g1 6 für beschlagnahmte Bestände zulässigen

' »er fc..,nn*art) solche Bestände nur im eigenen
^7 . und lediglich zu dringenden Reparatur.

»„.j, iffl  fremden Betriebe verarbeiten dürfen.
>®'f *5 Verfügung über diese Bestände ist
jetM <n's 6 Beschlagnahmebrstimmungen.

. .. Nerwendung der beschlagnahmten Bestände
d' folgender Weise geregelt:

B 'N'  beschlagnahmten Vorräte verbleiben in
7 ..„äumen und sind tunlichst gesondert auf.

dt" ^8 g8 ist ein Lagerbuch einzurichten,
,a ™[4e ’m jede Aenderung der Vorratsmengen

^ . Verwendung ersichtlich fein muß, und den
ggd Militärbehörden jederzeit die Prüfung
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. ,,nd MMiarocyvrven jevcez-l! ver Peuivu»
ß>l̂ ! _ und de» Lagerbuche» sowie die Besichtig.
WI Betriebe » zu gestalten.
a"̂b) Au» den beschlagnahmtenV̂orräten dürfen
^̂ oinmm̂wnd ^ Ausführung von Krieg«-
.. .. ,'maen*) im eigenen Betriebe.
" 2 Mengen zur Ausführung von Kriegsliefer-

'fremden (inländischen) Betrieben, sofern
^ Abnehmer die» durch eine schriftliche(Sr*
fitunfl nachgewiesen und außerdem in gleicher
L . bestätigt hat, daß seine vorhandenen und
^tretenden Bestände beschlagnahmtsind. Aufr “b.rn  de»Lieferer«, ferner bei allen Lieferungen

Personen, Firmen usw., deren Bestände nrcht
nMaanahmt sind, sowie bei Lieferungen an Händler,

?rn e» sich nicht um Abfälle oder Rückstände
Ke » muß der Abnehmer die Verwendung zu
Sriea»lieferungen durch vorschriftsmäßig au,gefüllte
«.ieafcheine(für die Vordrucke in den Postanstalten
1 und2. Klaffe erhältlich sind) vorher Nachweisen.
Dir schriftlichen Erklärungen und Belegscheine sind
von dem Lieferer aufzubewahren.

3. Mengen für Ausbesserungen zur Aufrecht.
«Haltung eine« mit Kriegslieferungen beschäftigten
Betriebe», die nicht durch andere Metalle ersetzbar
find sofern die Vertragserfüllungohne diese Arbeiten
nicht möglich ist. Die zu solchen Zwecken ent.
rommenen Mengen sind besonder» zu buchen.

4. Mengen zur Aufrechterhaltung de» land-
«irtschastlichen Betriebe» für Ausbefferungen an
den in Gebrauch befindlichen landwirtschaftlichen
Maschinen und Geräten, die nicht durch andere
Metalle ersetzbar sind. Buchung wie unter 3.

(Die bei den Ausbesserungen unter3. und 4.
entsallenden Metalle sind beschlagnahmt; e» wird
anheimgestellt, sie der KriegsmetallA.-G.,BerlinW9,
Pottdamerstraße 10/11 (Fernsprecher: Nollendorf
3000- 30 07; Tel.-Adresse: Talkri») unter Hin-
mir auf die vorliegende Verfügung zum Kauf
anzubieten, sobald die in 8 5 angegebenen Mindest»
mengen angesammelt sind.)

5. die von dem preußischen Kriegsministerium
(striegS-Rohstoff-Abteilung) freigegebenen Mengen.

6. die von der Kriegs-Metall A.-G. aufge.
kauften Mengen.

0) Au» den beschlagnahmten Vorräten dürfen
unter Aufrechterhaltung der Beschlagnahme ver¬
wandt werden die unter Klasse 11» fallenden
Gegenstände sowie fertige Druckmittel der Klassen
31 und 22 zur Benutzung im eigenen Betriebe,
soweit sie Fertigsabrikatesind und keiner sichtbaren
Abnutzung im Gebrauch unterliegen. Bei den im
graphischen Gewerbe verwandten Tiefdruckwalzen

*) KriegSlieferungen im Sinne der Beschlagnahme¬
verfügung sind:

») alle von folgenden Stellen in Auftrag gegebenen
Lieferungen: . ,

deutsche Militärbehörden, deutsche ReichSmannebe-
hirden, deutsche Reich»- und StaatSeisenbahnver-
waltungeu, ohne weitere»,

d) diejenigen von ^ ,
deutschen Reich»- oder StaatS-Post- oder Tele-

graphenbehörden, deutschen Königlichen Bergämtern,
deutschen Hafenbauämtern, deutschen staatl. und städt.
Medizinalbehörden, anderen deutschen Reich»- oder
Staatsbehörden in Auftrag gegebenen Lieferungen, d,e
wit dem Vermerk versehen sind, daß die Ausführung
der Lieferung im Interesse der Landesverteidigung nötig
»»d unnfätzlich ist.

und« etzplatten ist außerdem zur Benutzung im eigenen
Betriebe die Neubemusterung in der üblichen An«
zahl zulässig, sofern Bestände am 1. Mai ISIS
in fertigem Zustand(d. h. bemustert oder zur Be-
Musterung fertig hergerichtet) vorhanden sind.

Die Benutzung ist in allen Fällen nur soweit
gestattet, al» dadurch die Prüfung der Bestände
nicht erschwert wird, und daher auf da» unbedingt
notwendige Maß zu beschränken.

8 7. Meldebestimmungen.
Die Meldung hat unter Benutzung der amt<

lichen Meldescheine für Metalle zu erfolgen, für
di« Vor drucke in den Postanstalten1. und2. Klasse
erhältlich sind; die Bestände sind nach den vorge¬
druckten Klassen getrennt anzugeben; in denjenigen
Fällen, in welchen genaue Werte nicht ermittelt
werden können(z. B. der Reingehalt von Erzen),
sind Schätzungswerte einzutragen.

Dem Meldepflichtigen wird anheimgestellt, gleich¬
zeitig mit der Meldung auf besonderem Bogen
ein Angebot zum Verkauf eine» Teil» seiner Be¬
stände oder der ganzen Bestände «inzureichen.
Diese Angebote werden der Kriegsmetall-Aklien-
gesellfchaft weitergegeben, die in erster Linie al»
Käufer für da» Kriegsministerium in Frage kommt.

Weitere Mitteilungen irgend welcher Art darf
die Meldung nicht enthalten.

Die Meldezettel sind an die Metall-Meldestelle
der Krieg«-Rohstoff-Abteilung de» Königlichen
Krieg«ministerium», Berlin W. S, Potsdamer,
straße 10/11, Fernsprecher: Nollendorf 3008 und
3009, vorschriftsmäßig ausgefüllt bi« zum 15.
Mai ISIS einschließlich einzureichen.

An diese Stelle sind auch alle Anfragen zu
richten, welche die vorliegende Verfügung betreffen.

Die Bestände sind in gleicher Weise fort¬
laufend alle 2 Monate(erstmalig wieder am 1.
Juli) aufzugeben unter Einhaltung der Ein.
reichungsfrist bi» zum 15. de« betreffenden Monat«.

Frankfurta. M. den 30. April 1915.
Stellv. Generalkommando 18. Armeekorp«.

Nicht mtlilher  Teil.
Lokale und provinzielle Nachrichten.

* Ustuge«, 30. April. Unseren beliebten
Plakatfahrplan (gültig vom 1. Mai ab)
bringen wir in der Beilage zur heutigen Kreis-
blatt-Nummer zum Abdruck.

* Zahlen beweisen.  Wenn die Frage
der Krieg«ernährung erörtert wird, kann man viel¬
fach die Aeußerungen hören: „Auf mein birchen
Essen wird e» wohl nicht ankommenl" So soll
man aber nicht denken, und wie unrichtig diese
Anschauung ist, geht au» einer Rechnung hervor,
die mit ihren Zahlen ein eindringliches Wort redet.
Angenommen, jeder Einzelne würde täglich nur 20
Gramm Nahrungsmittel, da» ist so viel wie da»
Gewicht eine» einfachen Briefe», weniger al» sonst
zu sich nehmen. Diese 20 Gramm mögen der
Einfachheit halber gleichmäßig auf Brot, Kartoffeln,
Fleisch und Butter verteilt werden; die« ergibt
dann bei 60 Millionen Personen im Deutschen
Reiche folgendes Zahlenbild: 5 Gramm Brot
(60 millionenmal5 ----- 300 Millionen Gramm)
— 6000 Zentner, 5 Gramm Kartoffeln— 6000
Zentner, 5 Gramm Fleisch— 6000 Zentner, 5
Gramm Butter — 6000 Zentner. Zusammen
Wenigerverbrauchfür einen Tag: 24000 Zentner.
In 100 Tagen also 2400000 Zentner. Diese
Zahlen der winzigen 20 Gramm reden eine sehr
deutliche, de weitkräftige Sprache. Mag sie jeder
beherzigen und darnach handeln! Mit leichter
Mühe kann die zwei, bi» dreifache Menge, also
40 bi» 60 Gramm Nahrungsmittel täglich von
jedem weniger eingenommen werden; er braucht
deshalb noch lange nicht, zu entbehren; im
Gegenteil wird er seiner Gesundheit nützen und
vor allen Dingen dem Vaterlande, der Landesver¬
teidigung einen großen Dienst leisten.

8 Rod am Berg , 29. April. Der Unter¬
offizier im 81. Jnfanterie-Regiment August Rühl
von hier erhielt da» Eiserne Kreuz.

— Dilleuburg, 28. April. Die für den
Herbst angesetzte EntlassungS-Prüfung am hiesigen
Lehrerseminar fand, auf Anordnung de« Minister»,
vorige Woche statt. Sämtliche 29 Abiturienten
haben das Examen bestanden.

— Frankfurt, 27. April. Im Haupt¬
bahnhof wurde heute früh der erhöhte und auf

über 300 Meter verlängerte Bahnsteig4 dem
Betrieb wieder übergeben. In seiner Gesamtlänge
ist der Bahnsteig jetzt auch überdacht worden.
Bi» jetzt sind die Bahnsteige1, 2, 4, 10, 12  und
13 erhöht. Der nächste zu erhöhende ist Bahnsteig
5, der heute außer Betrieb gesetzt wurde.

— Frankfurt, 29. April. Innerhalb de»
18. Armeekorp» ist durch einen Ausschuß, an dessen
Spitze die Gemahlin de» KommandierendenGe¬
neral», Frauv. Schenk, steht, eine Sammlung
für die im Feldzng erblindeten Soldaten
organisiert worden. Diese Sammlung, an der
sich die Offiziere, Beamten und Mannschaften be¬
teiligten, hat bisher die außerordentlich erfreuliche
Summe von 41000 Mk. ergeben.

Vermischte Nachrichte«.
WTB Berlin.  29 . April. Nichtamtlich. In

der Sitzung de» Bundesrate« gelangten zur An¬
nahme: Der Entwurf einer Aenderung der
der Bekanntmachung über da« Ausmahlen
von Brotgetreide vom 5. Januar 1915; eine Vor¬
lage betr. Festsetzung de» Höchstbetragesder Mittel
zur Unterstützung der Gemeinden auf dem Gebiete
der Kriegswohlfahrt«pflege und der Entwurf einer
Verordnung über die Verwendung des Erdölpech«.

— Friedberg,  27. April. In der Reuß'schen
Maschinenfabrik explodierte heute früh unter
furchtbarem Krachen ein größerer Kessel mit
Karbid Die Trümmer, die da» Dach durchschlugen,
richteten erheblichen Schaden an. Menschenleben
kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

— Von der Schweizer Grenze.  27.
April. (Priv.-Tel. der„Frkf. Ztg.", ctr. Frkft.)
Wie man der Lausanner„Revue" au» Bern
schreibt, ist die Schweiz für eine neue Ver-
mittlung»tätigkeit in Anspruch genommen worden.
Et handelt sich darum, au» Frankreich für die
französischen Kriegsgefangenen in Deutschland de-
stimmte» Brot zu befördern. Die an starken
Brotverbrauch von Jugend auf gewöhnten Fran¬
zosen empfinden, so schreibt da» Blatt, jetzt die in
Deutschland herrschende Sparsamkeit mit dem
Brote stark. Andere klagen darüber, daß sie da»
deutsche Brot nicht vertragen. Am Samstag ist
nun von einer Wohltätigkeitrgesellschaftin Pari»
eine erste Sendung von 400 Fünskilolaiben Brot
über Pontalier nach Basel aufgegeben worden.
Dort wurde die Sendung von den deutschen Be¬
hörden in Empfang genommen, um an ihren Be¬
stimmungsort befördert zu werden. Wenn dieser
erste Versuch befriedigende Ergebnisse zeitigt, so soll
mit Hilfe der schweizerischen Post dieser Brot¬
verkehr regelmäßig eingerichtet werden.

Landwirtschaftliche Angebote.
MT Fahrkuh -Mg,

(anfangs Mai kalbend) zu verkaufen.
_ With. Ott, Roda. d. Weil.
Einige Ztr. gute Speisekartoffeln
zu kaufen gesucht. Näheres im Kreisbl.-Verl.
AW- Rote und gelbe Rüben
frisch au« dem Land, abzugeben.

Fritz Dienstbach, am Neutor.

Gottesdienst in der evangelische» Kirche:
Sonntag,  den 2. Mat ISIS.

Cantate.
Vormittags 10 Uhr.

Predigt: Herr Dekan Bohri ».
Predigt-Text: Röm. IS, S.

Lieder: Nr. 22, 1- 2. Nr. 239, 1—4 u. 7.
Nachmittags1 Uhr: Kindergottesdienst.

Lieder: Nr. 422, 1—5. Nr. 393 und 394.
Nachmittags2 Uhr.

Predigt: Herr Pfarrer Schneider.
Predigt-Text: Psalm 98, 1.
Lied: Nr. 2, 1—4 und 7.

Christenlehre für die weibliche Jugend.
Amtswoche- Herr Pfarrer Schneider.

Gottesdienst in der katholischen Kirche:
Sonntag,  den 2. Mai 1915.

Vormittags9'/, Uhr. — Nachmittags2 Uhr.

Hierzu da» „Illustrierte Sonnlag»-
JJJßsf blau" Nr. 17 und„Des Landmann«
Wochenblatt" Nr. 17.

Hierzu eine Beilage,



Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden und der

Beerdigung meines lieben Bruders, unseres guten Schwagers und Onkels

F)errn fritj Deckelmeyer
sagen wir herzlichen Dank.

Ebenso allen Kranzspendern auf diesem Wege herzlichen Dank.

Die trauernden Hinterbliebene « .
I . d. N . :

Wilhelm Deckelmeyer.

Schnbrnacher-Vereinigmig
Usingen.

In der deute stattgefundenen Versamm¬
lung der Schohmachervereinigung Usingen
wurde wegen der hohen Lederpreise folgender

Tarif
Mk.

3.50

-.80
4.50- -5.-

aufgestellt:
Herren -Sohlen und Fleck , holz¬

genagelt 5.50 —6.—
Herren -Sohlen und Fleck , genäht 6 50
Herren -Sohlen, holzgenagelt 4.50
Herren -Sohlen, genäht 5.—
Herren Fleck 120 —1.50
Herren -Gummifleck 1.50 —1.70
Knaben -Sohlen und Fleck (Nr. 36

bis 40) 3.80—4.50
Knaben -Sohlen und Fleck (Nr. 30

bis 35)
Ein ganzer Beschlag (Nägel-

Blatten)
Damen-Sohlen und Fleck , genäht
Damen-Sohlen und Fleck , holz¬

genagelt 4 .- —4.50
Damen-Sohlen 3.50
Damen Fleck oder Gummi 1.20 —1.50
Mädchenstiefel-Sohlen und Fleck

(Nr. 30 bis 35) 2.80—3.20
Mädchenstiefel-Fleck 1.- —1.20
Kinderstiefel (Nr. 25 bis 29) 2.60
Die Rüster werden berechnet von 30 —50 Pfg.
Alle Reparaturen müssen besonders bezahlt

werden.
Usingen , den 28. April 1915.

Franz Sommer , Aug . Aderhold,
Fritz Born , Julius Wilsdorf,

A. Schwenk , Heinrich Arnold,
Phil . Launhard , Fritz BAppler.

Jagd-Verpachtung.
Montag , de«

17. Maid . Js .,
mittags 2 Uhr, wird die mit
dem 18.Julil915fällig werdende

i! Fagd
der Gemeinde Hundstall , bestehend aus ca.
236,16 ha Feld, Wald und Trieschland, auf
weitere 6 Jahre im hiesigen Gemeindezimmer
öffentlich verpachtet.

Hnndstall , den 30. April 1915.
Der Bürgermeister̂Stellvertreter.

» Lauth.

Tabakstaub
- - Mittel gegen Erdflöhe — empfiehlt

Gg. Peter.
LA " Kaufe"iss

selbstgesponnene
leinene Garne

zu höchsten Preisen.

i Raph . Baum , Usingen.
Der obere Stock

meiner Hauses ist vom 1. Juli oder später
zu vermieten.

Frau Heinrich Arnold . Wwe.

Garantol
zu haben bei

Eier-
konservierungs-

mittel

Kg. Peter.

«enkel ' 5 Bleich -

) J Herrlich ist die Baumblüte auf der t t
* 6  Teichmühfle ? Luftkurhotel • r

• | Köppern (Taunus ), Telef.-Amt Bad Homburg 699 , I ;
| j ' i* d* Verlangen Sie Prospekt , -t* -f* J

Iufru
zur Sammlung eines ^

zur Unterstützung
erblindeter Kriege

An alle diejenigen, die daheim gebt
und die nicht ermessen können, war »
im Granatfeuer zu stehen; an all« dieü
im glücklichen Besitz ihre« Augenlichte«
die Bitte gerichtet, mitzuhelfen an der
eine« Kapitals für ganz erblindete
des Landheeres und der Flotte.

Diesen Unglücklichsten unter den Be'
die mit ihrem Leben das Vaterland ver
hierbei ihr Augenlicht auf dem Altar de,
landes geopfert haben, eine bauernbe| Untetfti
fei es aus den Zinsen der zusamnrenkow
Kapitals oder durch dessen Verteilung
lichen, wird beabsichtigt. -fr

Die Zahl der erblindeten KriegsteilM
groß. Diese tief Bedauernswerten
Erwachen des deutschen Frühling« niemals
schauen. E« soll versucht werden, ihnen ji-®!
genfreie Zukunft zu bereiten und ihren**
Lebensweg durch eine möglichst reiche Li,
zu erhellenI

In Oesterreich sind bereits erhebliches
etwa 250 000 Kronen, für den gleichen
gesammelt worden.

von Kessel,
General-Oberst, GeneraladjutantS . MaiMe
Kaiser« und König«, Oberbefehlshaber j|

Marken und Gouverneur von Berlin,
(folgen noch weitere Unterschriften)

Der Verlag de« „Kreisblatt«" ist bereit, tzI'H
für diese Sammlung in Empfang zu nehnnT
an die Sammelstclle zu Berlin weiter zu

sucht
uert
gont,
eidei

Hn die verebrlicben
fubrwerksbesityi

Durch den gesteigerten Bedarf an Eis«,
Kohlen, insbesondere Hufeisen, sind diese im\
bedeutend gestiegen.

Ferner zwingen uns die teueren Leben»
zu einem

Aufschlag von 20 —%
1

®S scheint, daß die Fuhrwerksbesitzer nichk—-
richtige Auffassung dafür haben, denn meiftentrer.
stößt der Schmied bei seiner berechtigten Ford«, i t>o
auf Schwierigkeiten.

Zur Hufklärung folgendes:
4 Stück mittlere Hufeisen wiegen41/,

und kosteten seither 1,08 Mk., jetzt 1,65 k'
4 Stück Schweißgriffe früher 20 Pfg., jetzt wjP£
4 Hufeisen aufstollen, Griffe, einschweißen ss
75 Pfg , durch verteuerte Kohlen 85 Pfg. ^ «
alte Hufeisen abnehmen, Hufe beschneident
4 Hufeisen aufschlagen: 1 Geselle früher 45$
jetzt 55 Pfg., 30—32 Nägel früher 18ß
jetzt 15 Pfg., 75% Unkosten auf den Li msch
früher 90 Pfg., jetzt 1,05 Mk., 15% Vndi
von 445 = 65 Pfg., früher 53 Pfg., fr
zusammen 4,02 Mk., jetzt 5,10 Mk.

Es diene der Kundschaft zur Kenntni«, das
neues Hufeisen nicht unter 1,10—1,30 Mk.i K
ein altes nicht unter 60 Pfg. gemacht werden I«

Bei Kuh- oder Ochseneisen ist der MiÄ
preis 70 Pfg. TI

Dt« Scbrrmde-Zwangsinmi betJ
_ Ob«rtaunus-dsing «n. A
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Gutes

Alttenbeii
kauft jedes Quantum

Siegm . Lilienstein
)*• <
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